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Freitag, 06.03.2026   Internet: www.aichstetten.de eMail: rathaus@aichstetten.de        Nr. 8/2026

www.aichstetten.de

Wahlaufruf und Informationen zur Landtagswahl
Liebe wahlberechtigte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am kommenden Sonntag, 8. März 2026, findet die 
Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
statt. Es liegt dabei an Ihnen, wie die politischen 
Weichen in unserem Bundesland für die nächsten 
fünf Jahre gestellt werden.

Wahlen sind das Fundament einer Demokratie und 
unseres demokratischen Rechtsstaates.

Ob Sie vor Ort im Wahllokal wählen oder Ihre Stim-
men per Briefwahl abgeben: wichtig ist, dass Sie in 
jedem Fall von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

Hinweise zur Stimmabgabe im Wahllokal
Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und 
Ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mit. Auf der Wahlbenachrichtigung ist der Wahl-
raum angegeben, in dem Sie wählen dürfen. Durch 
die Wahlbenachrichtigung wird der Wahlablauf we-
sentlich vereinfacht bzw. beschleunigt.

Sie haben eine Erst- und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer
a.	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck 

die Namen der Bewerber* und gegebenenfalls 
Ersatzbewerber der zugelassenen Kreiswahl-
vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern 
außerdem die Angabe Einzelbewerber und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b.	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem 
Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, 
und jeweils die Namen der ersten fünf Listen-
bewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

Sie geben
→	 Ihre Erststimme in der Weise ab,
	� dass Sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 

(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

→	 und Ihre Zweitstimme in der Weise,
	� dass Sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 

(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 

Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von Ihnen in einer Wahlka-
bine des Wahlraumes gekennzeichnet und in der 
Weise gefaltet werden, dass Ihre Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist.

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

* �Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird in dieser 
Veröffentlichung grundsätzlich nur die männ-
liche Form der Personenbezeichnungen ver-
wendet. Die Personenbezeichnungen beziehen 
sich auf weibliche, männliche und divers-ge-
schlechtliche Personen gleichermaßen.

Hinweis zur Briefwahl
Achten Sie bei Ausübung der Briefwahl bitte un-
bedingt darauf, dass Ihr Wahlbrief spätestens am 
Wahlsonntag, 8. März 2026, bis 18:00 Uhr bei der 
Gemeindeverwaltung Aichstetten, Bachstraße 2, 
88317 Aichstetten, eingegangen sein muss.

Verspätet eingegangene Wahlbriefe können nicht 
berücksichtigt werden!

Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
Bei allem Bemühen, die Öffentlichkeit schnellst-
möglich nach Schluss der Wahlhandlung über den 
Ausgang der Wahl zu informieren, steht bei der Er-
mittlung des Wahlergebnisses der Grundsatz „Ge-
nauigkeit geht vor Schnelligkeit“ im Vordergrund.

Die in den einzelnen Wahlbezirken eingesetzten 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden am Wahl-
abend im Anschluss an die Wahlhandlung ab 18:00 
Uhr die Ergebnisse der Landtagswahl in der Ge-
meinde Aichstetten ermitteln und an das Wahlamt 
im Rathaus melden.

Die Gemeindeverwaltung wird die eingehenden Er-
gebnisse jeweils zeitnah auf der Gemeinde-Home-
page unter www.aichstetten.de veröffentlichen.

Das Wahlergebnis der Landtagswahl in der Gemein-
de wird zusätzlich im Amtsblatt am 13. März 2026 
veröffentlicht. 

Ihr
Hubert Erath
Bürgermeister
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Amtliche Mitteilungen

Landtagswahl am 8. März 2026 – Zusätzliche Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung (Einwohnermeldeamt) am Wahlwochenende zur 

Beantragung von Wahlscheinen und zur Anforderung von Briefwahlunterlagen
Hinsichtlich der Ausstellung von Wahlscheinen bzw. Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am Sonntag, 8. März 2026, 
sieht das Wahlrecht folgende Regelungen vor:

•	 Wahlscheine bzw. Briefwahlunterlagen können grundsätzlich bis Freitag, 6. März 2026, 15:00 Uhr, beantragt werden;
•	 beantragte, jedoch nicht zugegangene Wahlscheine bzw. Briefwahlunterlagen können bis Samstag, 7. März 2026, 

12:00 Uhr, erneut erteilt werden;
•	 in besonderen Fällen ist die Ausstellung von Wahlscheinen bzw. Briefwahlunterlagen auch noch am Wahltag, 

8. März 2026, bis 15:00 Uhr, möglich.

Die Gemeindeverwaltung hat deshalb am Wahlwochenende wie folgt geöffnet:

•	 am Freitag, 6. März 2026, von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr;
•	 am Samstag, 7. März 2026, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
•	 am Wahlsonntag, 8. März 2026, von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Aichstetten 
für das Haushaltsjahr 2026
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg hat der Gemeinderat am 25.02.2026 die folgende 
Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Er-
träge von 8.369.089

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen von 8.215.981

1.3 Veranschlagtes ordentliches Er-
gebnis ( Saldo aus 1.1 und 1.2) von 153.108

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis
(Summe aus 1.3 und 1.6) von 153.108

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von 8.026.819

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von 7.371.561

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

655.258

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus  Investitionstätigkeit von 762.700

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus  Investitionstätigkeit von 4.701.250

2.6 Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

 -3.938.550

2.7 Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-3.283.292

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 0

2.10 Veranschlagter Finanzierungs-
mittelüberschuss /-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von

0

2.11 Veranschlagte Änderung des 
 Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

-3.283.2929

§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpfl ichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpfl ichtungen, die künftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
 Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpfl ich-
tungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf 500.000 EUR.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Aichstetten, 26.02.2026

gez.
Erath
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO 
der Rechtsaufsichtsbehörde am 03.03.2026 vorgelegt. 

Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme auf der Inter-
netseite der Gemeinde Aichstetten öffentlich bereit ge-
stellt. Er ist unter folgendem Link abrufbar https://www.
aichstetten.de/Haushaltsplan.html?fi le=fi les/aichstetten/
Downloads/Haushaltsplan%202026.pdf&cid=191. Er steht 
dort bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssat-
zung zur Verfügung.

Großer Seniorennachmittag am Sonntag, 15. März 2026, 14.00 Uhr 
in der Turn- und Festhalle Aichstetten

Herzliche Einladung an alle über 60-jährige Seniorinnen und Senioren 
für den großen Seniorennachmittag.

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Nachmittag mit Musik der „Staubigen Brüder“ 
und Vorführungen des Trachtenvereins sowie der Feuerwehr.

Auf Ihr Kommen freut sich Ihre Feuerwehr Aichstetten.

Feuerwehr Aichstetten

Gemeinde Aichstetten
Landkreis Ravensburg

Satzung der Gemeinde Aichstetten
zur 2. Änderung der Satzung zur  Regelung 
des Kostenersatzes für Leistungen der 
 Freiwilligen Feuerwehr Aichstetten 
( Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) in Verbindung mit § 34 Absatz 4 des Feuerwehr-
gesetzes (FwG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Aichstet-
ten am 25. Februar 2026 folgende Satzung zur 2. Änderung 
der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr Aichstetten (Feuerwehr-Kosten-
ersatz-Satzung – FwKS) in der Fassung vom 22. Oktober 
2025 beschlossen:

I. Gegenstand der Änderung
Die Anlage zu § 5 Absatz 1 der Satzung der Gemeinde Aich-
stetten zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Aichstetten vom 22.10.2025 wird wie 
folgt geändert:

Kostenersatzverzeichnis
1. Personalkosten

a. Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde)
 bis 31.12.2026 19,50 €/Stunde
 ab 01.01.2027 20,50 €/Stunde
b. Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde)
 bis 31.12.2026 15,00 €/Stunde
 ab 01.01.2027 16,00 €/Stunde

2. Fahrzeuge 
a. genormte Fahrzeuge 
  Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze 

der „Verordnung des Innenministeriums über den Kos-
tenesatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw)“ in der 
jeweils gültigen Fassung.

 Nachrichtlich: 
  Auszug aus den Pauschalsätzen der „Verordnung des 

Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze 
der Feuerwehr (VOKeFw)“ vom 18.03.2016 (GBl. S. 253):

 4. Mannschaftstransportwagen MTW 34,00 €/Stunde
 11. Löschgruppenfahrzeug LF 20 205,00 €/Stunde
 13. Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 192,00 €/Stunde
  Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehr-

fahrzeuge, die mit den dort genannten in ihrem takti-
schen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und 
ihrer technischen Beladung vergleichbar sind. 

b. nicht genormte Fahrzeuge 
 1. Feuerwehr-Anhänger 14,70 €/Stunde

3. Sonstiges 
  Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materia-

lien werden zusätzlich zu den entstandenen Kostenersät-
zen gemäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei 
werden die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 
5 Absatz 6 der Satzung verwiesen. 

II. In-Kraft-Treten
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

 Nachrichtlich: 
  Auszug aus den Pauschalsätzen der „Verordnung des 

Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze 
der Feuerwehr (VOKeFw)“ vom 18.03.2016 (GBl. S. 253):

 4. Mannschaftstransportwagen MTW 34,00 €/Stunde
 11. Löschgruppenfahrzeug LF 20 205,00 €/Stunde
 13. Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 192,00 €/Stunde
  Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehr-

fahrzeuge, die mit den dort genannten in ihrem takti-
schen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und 
ihrer technischen Beladung vergleichbar sind. 
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Bücherei

Hinweis nach § 4 Absatz 4 Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Aichstetten, den 26. Februar 2026

Hubert Erath 
Bürgermeister

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und  
außerhalb der Sprechstundenzeiten: Kostenfreie Rufnummer 116 117 

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen  
Haus- und Kinderärzten – nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Als zusätzlichen Service bieten die niedergelassenen Ärzte in Baden-Württemberg teilweise auch  
fachärztliche Dienste an. Rufnummer der fachärztlichen Notfalldienste im Landkreis Ravensburg:

Augenärzte 01801 92 93 46 / Kinderärzte 01801 92 92 88 / Zahnärzte 0761 120 120 00
Sozialstation Carl Joseph – 24-Stunden-Notruf, auch am Wochenende und an Feiertagen, Telefon: 07561 4405. 

Die Zieglerschen Seniorenzentrum Aitrach, Hauptstraße 22, Aitrach, Tel.: 07565 942689-0
Wasserversorgung: Stadtwerke Memmingen, Tel: 08331 85 56 100 / Strom-Störungsdienst: EnBW, Tel: 0800 36 29 477

Bei Müllabfuhrproblemen: Stark GmbH, Lindau, Tel: 0800 28 30 037 / Erdgasversorgung: Thüga, Tel: 07524 6049

Apotheken

Samstag, 07.03.2026

Löwen-Apotheke 
St.-Josefs-Kirchplatz 6, 87700 Memmingen 
Tel.: 08331 / 71378, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Rathaus-Apotheke, Kirchplatz 2, 87463 Dietmannsried 
Tel.: 08374 / 6100, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Marien-Apotheke Erolzheim 
Biberacher Str. 3, 88453 Erolzheim 
Tel.: 07354 - 9 32 10, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Sonntag, 08.03.2026

Iller-Apotheke Aitrach, Schmiedgässle 3, 88319 Aitrach 
Tel.: 07565 - 9 80 70, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Apotheke Amendingen 
Untere Str. 23, 87700 Memmingen 
Tel.: 08331 / 2806, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

St. Martins-Apotheke am Saumarkt 
Bindstr. 49, 88239 Wangen im Allgäu 
Tel.: 07522 - 24 60, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Für weitere Informationen verweisen wir auf den Link der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg,  
Villastr. 1, 70190 Stuttgart, http://www.lak-bw.de/Notdienstportal, kostenfreie Festnetznummer: 08010 00 22 833 

261-73021  Dorn-Selbsthilfe
Termin: Fr, 27.03.26
Uhrzeit: 16.00-18.30 Uhr
Dauer: 1 Nachmittag
Ort: Turnhalle Aichstetten, Gymnastikraum
Leitung: Rita Jeni
Gebühr: EUR 16,90

Die Dorn-Methode ist eine ganzheitliche Methode um Blo-
ckaden in Gelenken, Hüfte und Wirbel zu lösen. Wenn nur 
ein Gelenk blockiert ist, kann durch eine Schonhaltung 
ein Dominoeffekt auftreten und zu weiteren Blockaden in 
anderen Gelenken führen. Mit den Dorn-Selbsthilfe-Übun-
gen können Sie durch eine sanfte Art die Blockaden selber 
lösen. Dorns Ziel ist es, den Menschen ein Instrument in 
die Hand zu geben, mit dem sie selbst etwas zu ihrer Ge-
sundheit beitragen können. Dieses Instrument lernen Sie 
im Kurs kennen.

Hinweis: Die Wirksamkeit der Dorn-Methode ist wissen-
schaftlich nicht erwiesen.

Bitte bequeme Kleidung, Decke und ein Getränk mitbringen.

Anmeldungen: Gemeindeverwaltung Aichstetten
Telefon	 07565 / 94 18-28 – Fax  07565 / 94 18-25	
eMail:	 Elke.Loleit@Aichstetten.de� www.aichstetten.de

Volkshochschule Aichstettenvhs

Neuigkeiten aus Ihrer Bücherei
Zum Internationalen Frauentag am kommenden Sonntag, 
08.03.2026 wollen wir allen Leserinnen bei uns in der Bücherei 
eine Freude machen. Kommen Sie uns gerne besuchen zwi-
schen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr. Nur solange der Vorrat reicht.

Während des gesamten Monats März haben wir eine Themen-
ecke mit Buchempfehlungen vorbereitet.

Wir freuen uns auf Sie! Das Büchereiteam.

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Aitrachtal
Kath. Kirchengemeinden Aichstetten, Aitrach, 
Altmannshofen, Mooshausen und Treherz

Pfarrer der Seelsorgeeinheit Aitrachtal
Pfarrer Geil – Tel. 07565 914018, 
Email: Ernst-Christof.Geil@drs.de

Pfarramt Aichstetten, Schulstraße 2
Frau Natterer – Tel. 07565 1304; Fax: 07565 914017; �  
Email: StMichael.Aichstetten@drs.de
Geöffnet:	 Dienstag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Mittwoch	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Donnerstag	 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
	 Freitag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr

Pfarramt Aitrach, Schulstraße 11
Frau Simmling – Tel. 07565 5403; Fax: 07565 942839; �  
Email: KathPfarramt.Aitrach@drs.de
Geöffnet:	 Montag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Dienstag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 Donnerstag	 09:00 Uhr – 11:00 Uhr

www.praevention-missbrauch.drs.de
Elke Börnard

Fachberaterin gegen sexualisierte Gewalt
Tel.: 0151 52 50 27 50

Email: Elke.Boernard@ksm.drs.de

Gottesdienstzeiten in der 
Seelsorgeeinheit „Aitrachtal“

Samstag, 07.03.2026 
17:30 Uhr	 Treh	 Vorabendmesse

Sonntag, 08.03.2026 – 3. Fastensonntag
08:45 Uhr	 Aich	 Eucharistiefeier († Theresia Engel)
08:45 Uhr	 Altm	 Wort-Gottes-Feier
10:15 Uhr	 Aitr	 Eucharistiefeier

Dienstag, 10.03.2026
07:50 Uhr	 Aitr	 Schülermesse

Mittwoch, 11.03.2026
07:40 Uhr	 Aich	 Schülermesse

Donnerstag, 12.03.2026
18:30 Uhr	 Altm	� Eucharistiefeier,  

anschließend Anbetung

Freitag, 13.03.2026
09:00 Uhr	 Aich	 Eucharistiefeier

Samstag, 14.03.2026
17:30 Uhr	 Altm	� Vorabendmesse  

(† Werner Oelhaf und  
Verstorbene der Familie)

Sonntag, 15.03.2026 – 4. Fastensonntag (Laetare)
08:45 Uhr	 Aich	 Eucharistiefeier († Adolf Müller)
10:15 Uhr	 Moos	 Eucharistiefeier 
17:00 Uhr	 Aich	 Bußfeier
19:30 Uhr	 Treh	 Bußfeier mit dem Pepone Chor

„Kommt! Bringt eure Last.“

lautet die vertrauensvolle Einladung, angelehnt 
an Matthäus 11,28.

Nigerianer*innen tragen viele Lasten – 
wortwörtlich auf dem Kopf, aber auch im 
übertragenen Sinne. Schließen auch Sie sich 
über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg 
zusammen, um die Stimmen von Frauen aus 
Nigeria zu hören.  

Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche –  
alle sind herzlich eingeladen!

Freitag, 6. März 2026 um 19:00 Uhr,  
Katholisches Gemeindehaus „Alter Pfarrhof“,  
Hauptstr. 32, in Aitrach

StMichael.Aichstetten@drs.de




